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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

U - R - Wi 

zu Punkt 15 der 968. Sitzung des Bundesrates am 8. Juni 2018 

Entwurf eines Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomge-
setzes (16. AtGÄndG) 

A 

Der federführende Ausschuss für Umwelt,  

Naturschutz und Reaktorsicherheit (U) und  

der Rechtsausschuss (R) 

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 

Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

a) Der Bundesrat begrüßt, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung Lauf-

zeitverlängerungen für Kernkraftwerke ausschließt, weil diese der frühest-

möglichen Beendigung der Kernenergienutzung zuwiderlaufen würden. 

b) Der Bundesrat begrüßt außerdem, dass der Gesetzentwurf für die Genehmi-

gungsinhaber der Kernkraftwerke Brunsbüttel, Krümmel und Mülheim-

Kärlich einen angemessenen finanziellen Ausgleich erst dann ermöglichen 

will, wenn diese sich zuvor ernsthaft um eine Übertragung der ausgleichs-

fähigen Elektrizitätsmengen auf Grund von § 7 Absatz 1b des Atomgeset-

zes zu angemessenen Bedingungen bemüht haben. 

U 



Empfehlungen, 205/1/18   - 2 - 

... 

c) Der Bundesrat stellt allerdings fest, dass es der Vermeidung von Netz-

engpässen und einer raschen Energiewende insgesamt zuwiderliefe, wenn 

sich die Bemühungen nach § 7f Absatz 1 Satz 3 AtG-E auch auf Strom-

mengenübertragungen auf Kernkraftwerke im Netzausbaugebiet beziehen 

würden: Angesichts der bereits begrenzten Aufnahmefähigkeit der Netze 

würde eine Strommengenübertragung ins Netzausbaugebiet zu einer noch 

stärkeren Belastung der Netze und einer entsprechenden Zunahme von 

Netzengpassmanagement-Maßnahmen führen, welche die Stromverbrau-

cher über die Netzentgelte erheblich belasten. Schon heute schlagen die 

Kosten für Netzengpassmanagement-Maßnahmen mit mehr als 1 Mrd. Euro 

zu Buche. 

d) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung deshalb auf, umgehend nach 

Inkrafttreten des Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes mit 

den Energieversorgungsunternehmen ein Konzept zu entwickeln, auf wel-

che Weise Strommengenübertragungen die energiepolitischen Anforderun-

gen in Deutschland bestmöglich unterstützen können. Der Bundesrat sieht 

darin u. a. einen wichtigen Beitrag, die Kosten für Redispatch, Countertra-

ding und Einspeisemanagement zu senken und die Energiewende zu be-

schleunigen.  

e) Sollte ein entsprechendes Konzept nicht in angemessener Zeit entwickelt 

werden können, hält der Bundesrat eine ergänzende gesetzliche Regelung 

für erforderlich, durch welche eine Übertragung von Reststrommengen auf 

Atomkraftwerke im Netzausbaugebiet entweder untersagt wird oder von ei-

ner Zustimmung der Bundesregierung abhängig gemacht wird. Die Bundes-

regierung wird für den Fall, dass sich eine solche gesetzgeberische Rege-

lung als notwendig erweisen sollte, um Prüfung gebeten, wie diese unter 

Beachtung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts so ausgestaltet 

werden kann, dass über die im Sechzehnten Gesetz zur Änderung des 

Atomgesetzes geregelten Fälle hinaus weitere Entschädigungsansprüche 

möglichst vermieden werden. 
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2. Zu Artikel 1 (§ 7f Absatz 3 Nummer 3 AtG) 

In Artikel 1 sind in § 7f Absatz 3 Nummer 3 nach den Wörtern „des Kernkraft-

werks“ die Wörter „Brunsbüttel, Krümmel oder Mülheim-Kärlich“ einzufügen.  

Begründung: 

Die Regelung in § 7f Absatz 3 Nummer 3 AtG–E bezieht sich inhaltlich ledig-
lich auf diese drei Kernkraftwerke. Die korrespondierende Regelung in § 7f 
Absatz 3 Nummer 4 AtG–E bezeichnet die betroffenen Kernkraftwerke kon-
kret und abschließend: „Genehmigungsinhaber des Kernkraftwerks Brunsbüt-
tel, Krümmel oder Mülheim-Kärlich“. Um den Anwendungsbereich der Rege-
lung eindeutig festzulegen und insbesondere aus Gründen der Einheitlichkeit 
- um Unklarheiten aufgrund der abweichenden Formulierungen in § 7f Ab-
satz 3 Nummer 3 und 4 AtG–E zu vermeiden - ist die vorgeschlagene Ergän-
zung vorzunehmen. 

3. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 3 AtG) 

Der Bundesrat fordert, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Ände-

rung des § 3 Absatz 3 des Atomgesetzes aufgenommen wird, mit der klarge-

stellt wird, dass die Genehmigung zur Ausfuhr von Kernbrennstoffen zu versa-

gen ist, wenn nicht nachgewiesen ist, dass  

- die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge 

gegen Schäden für die auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land lebende Allgemeinheit bei der Verwendung der auszuführenden Kern-

brennstoffe getroffen ist und  

- bei der Verwendung der auszuführenden Kernbrennstoffe die Sicherheits-

vorkehrungen verwirklicht sind, die dem fortschreitenden Stand der Tech-

nik entsprechen und die jeweils entwickelt, geeignet und angemessen sind, 

um einen nicht nur geringfügigen Beitrag zur weiteren Vorsorge gegen Ri-

siken für diese Allgemeinheit zu leisten. 
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Hierbei ist der für die Schadensvorsorge strenge Maßstab des § 7 Absatz 2 des 

Atomgesetzes bzw. der in § 7d des Atomgesetzes festgelegte strenge Maßstab 

für die weitere Vorsorge gegen Risiken analog auch auf Atomanlagen außerhalb 

des deutschen Hoheitsgebietes anzuwenden.  

Insbesondere fordert der Bundesrat, gesetzlich festzulegen, dass die Ausfuhr zu 

versagen ist, wenn die Kernbrennstoffe in Atomkraftwerken Verwendung fin-

den, bei denen Grund zu der Annahme besteht, dass sie keine Vorsorge gegen 

Schäden gewährleisten, die dem Stand von Wissenschaft und Technik im Sinne 

des § 7 Absatz 2 des Atomgesetzes entspricht, oder deren Sicherheitsvorkeh-

rungen nicht dem fortschreitenden Stand der Technik im Sinne des § 7d des 

Atomgesetzes entsprechen. 

B 

4. Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf 

gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben. 


